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Ihre Ratsanfrage RA-178/2020 - Impfpflicht gegen Masern 
 
 
Sehr geehrte Frau Schaper, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
1. Liegt die Positionierung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Verbraucherschutz zu dem geplanten, landesweit einheitlichen Vorgehen bei der 
Umsetzung des Gesetzes im Rahmen einer Verwaltungsanordnung oder 
Ausführungsbestimmung, die die Aufgaben der Gesundheitsämter im Land Sachsen 
regeln soll, zwischenzeitlich vor?  

 
Eine Verwaltungsanordnung/Durchführungsbestimmung für die Umsetzung des 
Masernschutzgesetzes wird laut Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) derzeit erarbeitet und noch im Juni erwartet. 
 
2. Wie hoch ist das personelle und finanzielle Defizit, um die Aufgaben sachgemäß 

umzusetzen? Gibt es Hinweise auf eine finanzielle Unterstützung durch Land und/oder 
Bund? 

 
Nach Aussage des SMS ist keine finanzielle Unterstützung durch das Land geplant. 
 
3. Werden die notwendigen Mittel in den Zweijahreshaushalt 2021/22 eingeplant? 
 
Für die Umsetzung von Aufgaben im Rahmen des Masernschutzgesetzes sind entsprechend 
Mittel eingeplant. Hierbei geht es vorrangig um anfallende Sachkosten (Impfstoff, etc.). In welchem 
Umfang noch zusätzliche Kosten anfallen, kann derzeit nicht beurteilt werden, da hierfür erst die 
unter 1. benannten Vorschriften erlassen werden müssen. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Ralph Burghart 
Bürgermeister 


